
 Von:
 Gesendet: Montag, 14. März 2022 14:40

 An:
 Cc: ; 

 Betreff: Nachfrage zu: AISV und RUV

Liebe Frau ,
gibt es zum gelb Markierten schon eine Rückmeldung aus dem RUV?
Danke vorab und liebe Grüße

Von:  < @bmuv.bund.de>  
Gesendet: Dienstag, 8. Februar 2022 12:49 
An: ' @stmuv.bayern.de' < @stmuv.bayern.de> 
Cc: ' @stmuv.bayern.de' 
< @stmuv.bayern.de>; 

 < @bmuv.bund.de>; 

 < @bmuv.bund.de>;  
< @bmuv.bund.de>; , 

 < @uba.de>; @stmuv.bayern.de;  
< @uba.de> 
Betreff: AISV und RUV

Sehr geehrte Kollegin Frau ,

wie telefonisch besprochen gab es einige Punkte in der 151. Sitzung des AISV zu 
denen ich 
gebeten wurde, eine Abstimmung mit dem RUV zu erzielen.

 1. Zum ersten Punkt sollten sich Kollegen und Kolleginnen aus dem RUV am 
besten bei Frau 

 melden, die an der LAI Vollzugsempfehlung für eine IE 
Richtlinien 
konforme Berichterstattung mitarbeiten wollen. Das Thema ist dringend, da die EU

Kommission ernste Defizite angesprochen hat. Die LAI Vollzugsempfehlung sollte 
in der 
LAI Sitzung im Herbst beschlossen werden können.

 2. Zum zweiten Thema „Genehmigung von Hot Tubs“ gab es schon eine 
Beratungsunterlage im RUV, zu der die RUV Vertreter aber noch technische Fragen 
hatten. Auch hier wäre es gut, wenn diese technischen Fragen von den RUV 
Kollegen 
und Kolleginnen präzisiert werden könnten, damit der hierzu vom AISV 
vorgeschlagene 
LAI Vollzughinweis zur Genehmigung von Hot Tubs möglichst rasch das Licht der 
LAI 
erblickt.

 3. Zum dritten Punkt ist das Dokument mit ergänzenden Auslegungsfragen 
beigefügt, die 
mit der Bitte um Zustimmung im RUV an Sie weitergeleitet werden.

Für Rückfragen stehe ich gerne per Videokonferenz zur Verfügung, ich habe heute 



von 14 – 16 
Uhr Zeit. Morgen habe ich keine zeitlichen Einschränkung. Wenn Sie mir eine Zeit
nennen, 
erhalten Sie eine Webex Einladung von mir.

Mit freundlichen Grüßen
 

TOP 12.4  KOM mahnt fehlende IED-konforme Genehmigungsbescheide  
bei über 3000 IED-Anlagen 
an“                                                                             
                  RUV
Bericht UBA
Beschluss: …
3. Der AISV gründet eine AG zur Erarbeitung einer LAI Vollzugsempfehlung, für 
eine 
künftig bundeseinheitliche EU-Registry Berichterstattung gemäß IE-RL, die zu 
einer lückenlosen Berichterstattung (i) zu den von der EU Kommission 
angemahnten und (ii) zu weiteren, oben adressierten Punkten führt. 
Der AISV Vorsitzende bittet den RUV sich an der AG zu beteiligen.

TOP 13.4  Immissionsschutzrechtliche Einstufung von Hot Tubs  
– Umgang im 
Vollzug                                                                         
                      RUV
Bericht: BY
Beschluss: 
Der AISV-Vorsitzende wird gebeten, über das Ergebnis der Behandlung im RUV zu 
berichten.  
Die im Rahmen der RUV-Sitzung im Juli 2021 gegründete AG besteht z.Z. aus BW, 
SN, SH als RUV-Mitglieder und ist bislang für den AISV nur durch BY vertreten. 
BW 
und SH werden gebeten weitere Teilnahme zu prüfen. S. Brief vom Nov. 2019.

TOP 18.1  Auslegungsfragen zur 44. BImSchV  
– Informationen der ad-hoc 
AG                                                                              
                 RUV
Bericht UBA
Beschluss: 
1. Der AISV nimmt den Bericht des UBA zur Kenntnis.
2. Der AISV stimmt dem Vorschlag zur Ergänzung des Auslegungskatalogs der ad-
hoc-AG, Stand 07.01.2022, zu Auslegungsfragen der 44. BImSchV zu.
3. Der AISV bittet den Vorsitzenden, den Vorschlag zur Ergänzung des 
Auslegungskatalogs dem RUV vorzulegen. 
4. Der AISV stimmt zu, das nachgereichte Diagramm zur Aggregation gemäß § 4 in 
den Auslegungskatalog aufzunehmen und bittet die LAI dies auf der LAI-
Homepage zu veröffentlichen. (Nach Zustimmung durch RUV.)
5. Der AISV organisiert einen Termin mit dem RUV zur Thematik der 
Auslegungsfragen zur mobilen Wärmeerzeugung.
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